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Vortrag 19680 fl. 57 kr.

Gemeindsrechnungen 159 - 30 -
Wegen Landmarken 50 - 37 -
Tagsatzungskosten (mährend 51 Tagen) 617 53 -
Beitrag an die Bundeskasse 1053 - 11 -
Verschiedenes 656 « 43 -

Reine Aufgaben 22198 fi. 51 kr.

Die Einnahmen betrugen 24175 fl. 18 kr.

„ Ausgaben >, - 22198 54 -

Bleibt Vorschuß 1976 fl. 27 kr.

Die Ausgaben überstiegen demnach die gewöhnlichen

Einnahmen um 13,027 fl. 59 kr., und mußten aus der im

vorigen Soinmtr bezogenen Vermögenssteuer von 15,000 fl.
gedeckt werden. Hingegen sind die bedeutenden Einnahmen
vom Salzverkauf hier nicht in Rechnung gebracht. Sie bil-
deten bisher eine eigene Kasse, die bis zum verflossenen Jahre
fast unter geheimer, jedoch treuer Verwaltung von Wenigen
war. Wir gedenken dem Landvolke hierüber künftig nähern
und völlig befriedigenden Aufschluß zu geben.

7) Dabei fl. Vorschüsse für die neue Auflage des Lesebuches,

Pensionen, Brunncngcld, Druckkosicn, Steuern an die

Waldenser, für Tagsatzungsabschicdc, Vergütung an alle

Einziehcr:c.

Bekanntmachungen.
Durch ein KreiSschreiben deö hohe» Vororts ist der hie-

sigen Regierung die Anzeige gemacht worden daß die Königl.
Würtembergischc Regierung, durch ihren Bevollmächtigten
in den Unterhandlungen über die Handelsverhältnisse mit
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, die Zusicherung
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ertheilt habe : denjenigen Schweizerischen Angehörigen, welche

zwischen dem 24. Hornung und dem 1. März dieses JahrS
erweislich den höhern Zoll für die nach Wurtemberg ein-
geführten Fabrikale und Produkte, welche in dem Vertrag
vom 30. September 1825 begünstigt sind/ an die Zollämter
jenes Staates bezahlt haben, ohne daß die größere Last auf
den Abnehmer ihrer Versendungen übergegangen wäre, den

gegen den vertragsmäßigen Zoll erlittenen Verlust zu ersetzen.

Die in angeführtem Vertrag begünstigten Artikel sind :
Baumwollengarn, Baumwollenfabrikate, Leinwand, Leder

daS gegerbt aber nicht weiter verarbeitet ist, Scrohwaaren,
Käse, Obst, Wein in Fässern, Branntwein und Kirschengeist.

Sollte nun auch von unsern KaiuonSangehörigen Jemand
besagten höhern Zoll während der angemerkten Zeit an Wür-
tembergische Zollämter bezahlt haben, so wird ein solcher

hiemit eingeladen, seine diesfallsige Forderung, mit den

nöthigen Belegen an eine der beiden LandeSkanzleien in
Trogen oder Herisau innert 14Tagen einzugeben, welche

dann dieselben dem Würtembergischen Bevollmächtigten über«

machen werden.

Trogen, den 14. Brachmonat 1828.

Aus hohem Auftrag
Die Landes.Kanzlei daselbst.

^Sh.52.'
Da E. E. Großen Rath die Anzeige gemacht worden ist :

daß in mehrern Gemeinden unsers Landes die Maul - und

Klauenseuche auSgebrochen seye, so wurde, um die weitere

Ausbreitung dieser Krankheit möglichst zu verhindern, er-
kannt: daß in denjenigen Gemeinden, wo diese Seuche

herrsche, die Viehmärkle eingestellt, und daS Ausfertigen
von Viehscheinen so lange untersagt seyn solle, bis man völ-
lig versichert seyn kann, daß dieses Uebel ganz gehoben ist.

Erkennt von E. E. Großen Rath, den 27. Juni 1828.
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